
                        NEUREGELUNGEN  im  Familienrecht ab dem 1.09.2009 
 
Nachdem der Gesetzgeber zum 1.01.2008 das Unterhaltsrecht vollkommen neu geregelt hat, 
stehen nun weitere Gesetzesänderungen im Familierecht an, die am 1.09.2009 in Kraft treten. 
Einige der wichtigen Änderungen möchte ich hier kurz darstellen: 
 
Neue geregelt wird der sog. Zugewinnausgleich, also die Auseinandersetzung des Vermögens 
von Eheleuten im Fall der Scheidung. Neu dabei ist etwa die Behandlung des sog. negativen 
Anfangsvermögens. Während bislang die Regel galt, daß das Anfangsvermögen eines 
Ehepartners nie kleiner als Null sein konnte, soll nunmehr auch die Schuldentilgung während 
der Ehe zu Ausgleichsansprüchen führen. Wer also einen “ überschuldeten“ Partner geheiratet 
hat und mit dazu beigetragen hat, daß in der Ehe dessen Schulden getilgt werden konnten, 
sollte sich mit einer Scheidung Zeit lassen bis nach dem 1.09.2009. Dann wird die 
Schuldentilgung als Zugewinn des anderen Ehegatten gelten und muß ausgeglichen werden. 
 
Vollumfänglich neu geregelt wird auch der sog. Versorgungsausgleich, d.h. der Ausgleich der 
während der Ehezeit erworbenen Rentenanwartschaften.  
So wird z.B. das bisherige sog. Rentnerprivileg  zum 1.09.2009 entfallen. War bislang ein 
Ehegatte bei der Scheidung bereits Rentner , der andere Ehegatte aber noch nicht, so gab es 
die Möglichkeit, die Kürzung der Rente hinauszuschieben, bis auch bei dem anderen 
Ehegatten die Rentenvoraussetzungen vorlagen. Diese Möglichkeit wird ab dem 1.09.2009 
wegfallen. Scheidungswillige Rentner sollten dies beachten. 
Auch eröffnet die neue gesetzliche Regelung wesentlich weitergehende Möglichkeiten für  
Eheleute vertragliche Vereinbarungen hinsichtlich des Versorgungsausgleichs zu schließen 
und gegebenenfalls in eine vermögensrechtliche Regelung einzubinden. Bisher waren 
insoweit Vereinbarungen nur sehr eingeschränkt möglich. 
 
Die gesetzlichen Änderungen und deren Auswirkungen  in ihrem konkreten Einzelfall können 
nach Terminabsprache  erörtert werden. 
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